
29. Jahrgang Freitag, den 1. Juni 2018 Nr. 11 / 22. Woche

Nächster Redaktionsschluss

Dienstag, den 05.06.2018

Nächster Erscheinungstermin

Freitag, den 15.06.2018

Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft „Geratal“
- mit amtlichem und nichtamtlichem Teil - 
- mit öffentlichen Bekanntmachungen der Mitgliedsgemeinden -

Mitgliedsgemeinden: 
Angelroda, Elgersburg, Geraberg, Martinroda und Neusiß
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Tag der offenen Tür  der Feuerwehr Geraberg

Mittagstisch aus der Gulaschkanone ab 11:30 Uhr
nachmittags Kaffee, Kuchen und Bratwürste

Vorführungen der Jugend und Aktiven Wehr
ab 14:00 Uhr spielt der Musikverein Geraberg

03.06.2018 ab 11:00 Uhr
                   am Gerätehaus

Freiwillige Feuerwehr Geraberg Geraberger Feuerwehrverein e. V. 

Auf Ihren Besuch freuen sich

Verwaltungsgemeinschaft „Geratal“

Müllberge an Containerplätzen  
sorgen für Streit

Immer überfüllt, viel Dreck im Umfeld - an allen Con-
tainer-Standorten in der Verwaltungsgemeinschaft 
„Geratal“ häufen sich die Beschwerden.

Auf den Containerplätzen türmt sich der Müll neben den Rest-
wertstoffbehältern.

Es stinkt zum Himmel. Gemeint ist nicht nur der bestialische 
Geruch, der von den Müllcontainern je nach Windrichtung zieht, 
sondern auch das Ausmaß der Vermüllung.

Den Müll neben dem Container platzieren, weil dieser bereits voll 
ist. Für viele ist das bequemer, als sich zu einem anderen Zeit-
punkt erneut auf den Weg zu machen oder gar den stinkenden 
Müll bei sich zu Hause zu lagern. Deshalb kommt es auch auf 
den Containerplätzen immer wieder zu Müllansammlungen.
Entsorgungsfirma muss Müll neben Container nicht mitneh-
men.
Für die Entleerung der Behälter auf den Containerplätzen sind 
Firmen im Auftrag des Landratsamts zuständig. Die Entsorgungs-
firma handelt dabei rechtens, wenn sie den Unrat auf der Seite 
liegen lässt. Denn sie ist lediglich dazu verpflichtet, die Inhalte 
der Container zu entleeren, nicht aber den herumstehenden Müll 
außerhalb der Behälter wegzuräumen.
Hat die Gemeinde Hinweise auf den Besitzer, kann sie bei der 
Polizei auch Ermittlungen anfordern. Dann erstatten die Ord-
nungshüter Anzeige, dem Müllbesitzer droht eine Geldstrafe. Es 
handelt sich um eine Ordnungswidrigkeit. Die Höhe hängt vom 
Ausmaß der Umweltschädigung ab. Weiterhin spielen Menge 
und Art des Abfalls eine Rolle. Schon widerrechtliche Ablagerung 
von normalem Hausmüll kann zwischen 5 und 5000 Euro kosten. 
Bei Sperrmüll in kleinerem Umfang, wie zurückgelassenen Mat-
ratzen, Fernsehern oder Waschschüsseln, ist mit gleicher Strafe 
zu rechnen.
Verwaltungsgemeinschaft „Geratal“

Regelungen zu Ruhezeiten

Nachtruhe

Die Nachtruhe ist gesetzlich durch § 10 des Landesimmissions-
schutzgesetzes in der Zeit von 22.00 - 06.00 Uhr geschützt. In 
dieser Zeit sind alle Betätigungen verboten, welche die Nachtru-
he zu stören geeignet sind. Ausnahmen hierzu kann die örtliche 
Ordnungsbehörde
erlassen.

Benutzung von Tongeräten

Geregelt in § 11 des Landesimmissionsschutzgesetzes, wonach 
Geräte, die der Erzeugung oder Wiedergabe von Schall oder 
Schallzeichen dienen ( Tongeräte ), insbesondere Lautsprecher, 
Tonwiedergabegeräte, Musikinstrumente, Knallgeräte und ähnli-
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•	 Ausnahmen bei Vorliegen eines dringenden Bedürfnisses er-
lässt die zuständige Ordnungsbehörde.

Verwaltungsgemeinschaft „Geratal“

Hinweis

zur Straßenreinigung in der  
Verwaltungsgemeinschaft „Geratal“

In den Gemeinden Angelroda, Elgersburg, Geraberg, Martinroda 
und Neusiß liegt der Pflicht zur Straßenreinigung eine Straßen-
reinigungssatzung der jeweiligen Gemeinde zu Grunde.
In diesen wurde die Reinigung der öffentlichen Straßen nach § 
49 Abs. 1 bis 3 des Thüringer Straßengesetzes auf die Eigentü-
mer und Besitzer der durch öffentliche Straßen erschlossenen, 
bebauten und unbebauten Grundstücke übertragen.

Die Reinigung erstreckt sich auf

a. die Fahrbahnen einschließlich Radwege und Standspuren
b. die Straßenrinnen und Einflussöffnungen der Straßenkanäle
c. die Gehwege und Schrammborde
d. die Überwege

Böschungen, Stützmauern und ähnliches

Die ausgebauten Straßen sind regelmäßig und so zu reinigen, 
dass eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung infol-
ge Verunreinigung der Straße aus ihrer Benutzung oder durch 
Witterungseinflüsse vermieden oder beseitigt wird.
Bei nicht ausgebauten Straßen oder Straßen mit wasserge-
bundener Decke umfasst die Reinigung nur das Beseitigen von 
Fremdkörpern, groben Verunreinigungen, Laub, Schlamm oder 
ähnliches.
Der Straßenkehricht ist sofort zu beseitigen. Er darf weder 
Nachbarn, Straßenentwässerungsanlagen, offenen Abwasser-
gräben, öffentlich aufgestellte Einrichtungen (z.B. Papierkörbe, 
Glas- und Papiercontainer) und öffentlich unterhaltenen Anlagen 
(z.B. Brunnen, Gewässer usw.) zu geführt werden.
Wir wollen Sie darauf aufmerksam machen, dass vorsätzliche 
und fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen o. g. Vorschriften ge-
mäß § 19 Abs. 2 ThürKO in Verbindung mit § 17 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 
Euro geahndet werden können. Das Gesetz über Ordnungs-
widrigkeiten (OWiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19.02.1987 (BGBl. I. S. 602) zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2353) findet Anwendung. 
Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 OwiG ist die 
Verwaltungsgemeinschaft „Geratal“.

Mit freundlichen Grüßen
Ordnungsamt
der VG „Geratal“

Bäume, Hecken und Sträucher  
dürfen nicht in Gehwege ragen
Immer wieder wird festgestellt, dass Hecken und Sträucher in 
den öffentlichen Verkehrsraum hineinragen und die Verkehrsteil-
nehmer behindern sowie Verkehrsschilder verdecken.
Wir möchten einmal darauf aufmerksam machen, dass jeder 
Gartenbesitzer verpflichtet ist, seine Bäume, Hecken und Sträu-
cher so zurück zu schneiden, dass die Fußgänger, aber auch 
die anderen Verkehrsteilnehmer, nicht behindert werden. Nasse 
Zweige und Äste sind für Fußgänger besonders unangenehm. 
Kreuzungen und Einmündungen müssen so gut einsehbar sein, 
dass wartende Autofahrer ohne Behinderung bevorrechtigter 
Fahrzeuge aus dem Stand sicher einbiegen oder kreuzen kön-
nen. Um Störungen zu vermeiden, muss bei öffentlichen Ver-
kehrsflächen das so genannte „Lichtraumprofil“ freigehalten 
werden. Das Lichtraumprofil beträgt über Geh- und Radwegen 
mindestens 2,50 m, über Fahrbahnen mindestens 4,50 m.
Wir bitten Sie im Interesse aller Verkehrsteilnehmer, die Bäume, 
Hecken und Sträucher auf Ihrem Grundstück auf die Einhal-
tung des Lichtraumprofils zu überprüfen und wenn nötig, bis zur 
Grundstücksgrenze zurück zu schneiden.
Bitte achten Sie auch einmal auf die mögliche Beeinträchtigung 
von Straßenleuchten. Wenn die Pflanzen eine ausreichende Be-
leuchtung von Gehweg und Straße behindern, ist es höchste 
Zeit, zurück zu schneiden. Denn wenn die Sicherheit oder Leich-

ches, nur in einer Lautstärke benutzt werden dürfen, die unbetei-
ligte Personen nicht erheblich belästigt.

Benutzung von Gartengeräten und Maschinen, die im 
häuslichen Bereich verwendet werden

Grundlage hierfür ist die Geräte- und Maschinenlärmschutzver-
ordnung vom 29.08.2002:

Rasenmäher dürfen nicht an Sonn- und Feiertagen und werk-
tags nicht zwischen 20.00 Uhr und 07.00 Uhr betrieben werden. 
Hierbei spielt es keine Rolle, ob der Rasenmäher mit Verbren-
nungs- oder mit Elektromotor betrieben wird.

Heckenscheren dürfen nicht an Sonn- und Feiertagen und werk-
tags nicht zwischen 20.00 Uhr und 07.00 Uhr betrieben werden.

Tragbare Motorkettensägen dürfen nicht an Sonn- und Feier-
tagen und werktags nicht zwischen 20.00 Uhr und 07.00 Uhr be-
trieben werden.

Rasentrimmer/Rasenkantenschneider dürfen nicht an Sonn- 
und Feiertagen und werktags nicht zwischen 20.00 Uhr und 
07.00 Uhr betrieben werden.

Vertikutierer dürfen nicht an Sonn- und Feiertagen und werk-
tags nicht zwischen 20.00 Uhr und 07.00 Uhr betrieben werden.

Schredder/Zerkleinerer (sog. Häcksler) dürfen nicht an Sonn- 
und Feiertagen und werktags nicht zwischen 20.00 Uhr und 
07.00 Uhr betrieben werden. Es spielt keine Rolle, ob die Geräte 
mit Verbrennungs- oder Elektromotor betrieben werden.

Freischneider:
•	 Geräte mit dem EG-Umweltzeichen dürfen nicht an Sonn- 

und Feiertagen und werktags nicht zwischen 20.00 Uhr und 
07.00 Uhr betrieben werden

•	 Geräte ohne EG-Umweltzeichen dürfen nicht an Sonn- und 
Feiertagen und an Werktagen nur von 09.00 Uhr bis 13.00 
Uhr und von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr betrieben werden

Grastrimmer/Graskantenschneider
•	 Hinweis: Diese Geräte dürfen nicht mit Rasentrimmer/Ra-

senkantenschneider verwechselt werden! - Grastrimmer/
Graskantenschneider werden mit Verbrennungsmotor be-
trieben!

•	 Geräte mit dem EG-Umweltzeichen dürfen nicht an Sonn- 
und Feiertagen und werktags nicht zwischen 20.00 Uhr und 
07.00 Uhr betrieben werden

•	 Geräte ohne Umweltzeichen dürfen nicht an Sonn- und Fei-
ertagen und an Werktagen nur von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
und von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr betrieben werden

Laubbläser
•	 Geräte mit dem EG-Umweltzeichen dürfen nicht an Sonn- 

und Feiertagen und werktags nicht zwischen 20.00 Uhr und 
07.00 Uhr betrieben werden

•	 Geräte ohne EG-Umweltzeichen dürfen nicht an Sonn- und 
Feiertagen und an Werktagen nur von 09.00 Uhr bis 13.00 
Uhr und von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr betrieben werden

Laubsammler
•	 Geräte mit dem EG-Umweltzeichen dürfen nicht an Sonn- 

und Feiertagen und werktags nicht zwischen 20.00 Uhr und 
07.00 Uhr betrieben werden.

•	 Geräte ohne EG-Umweltzeichen dürfen nicht an Sonn- und 
Feiertagen und an Werktagen nur von 09.00 Uhr bis 13.00 
Uhr und von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr betrieben werden.

Das EG-Umweltzeichen ist nach derzeitigem Stand noch nicht 
für Freischneider, Grastrimmer/Graskantenschneider, Laubblä-
ser oder Laubsammler vergeben.

Feiertagsgesetz - FTG
•	 Sonntage und gesetzliche Feiertage werden nach Maßgabe 

dieses Gesetzes geschützt.
•	 Der Feiertagsschutz gilt von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr.
•	 Die Sonntage und gesetzlich anerkannten Feiertage sind 

Tage der allgemeinen Arbeitsruhe.
•	 Verboten sind öffentlich wahrnehmbare Arbeiten oder Hand-

lungen, die geeignet sind, die äußere Ruhe des Tages zu 
stören oder die dem Wesen der Sonntage und gesetzlich 
anerkannten Feiertage widersprechen.
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Beschluss-Nr.: 11/05/2018
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0

2. Der Gemeinderat der Gemeinde Elgersburg beschließt den 
Wortlaut des Protokolls vom 24.01.2018 (öffentlicher Teil) 
gemäß Anlage. Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.
Beschluss-Nr.: 12/05/2018
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0

3. Der Gemeinderat der Gemeinde Elgersburg beschließt 
Herrn René Groteloh, Nachrücker von Herrn Jürgen Bert-
hold, als Mitglied für den Haupt- und Finanzausschuss zu 
bestellen.
Beschluss-Nr.: 13/05/2018
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0

4. Der Gemeinderat der Gemeinde Elgersburg beschließt Herrn 
René Groteloh, Nachrücker von Herrn Jürgen Berthold, als 
berufenen Bürger für den Bauausschuss zu bestellen.
Beschluss-Nr.: 14/05/2018
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0

5. Der Gemeinderat der Gemeinde Elgersburg beschließt 
Herrn Alexander Grube als berufenen Bürger für den Bau-
ausschuss zu bestellen.
Beschluss-Nr.: 15/05/2018
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0

6. Der Gemeinderat der Gemeinde Elgersburg beschließt die 
folgenden Personen in die Vorschlagsliste für die Wahl der 
Schöffen - für die am 01. Januar 2019 beginnende Amtszeit 
- aufzunehmen:
Herrn Thomas Richter, Am Silberblick 25a, 98716 Elgers-
burg, Elektrokonstrukteur
Beschluss-Nr.: 16/05/2018
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0

Veröffentlichung nichtöffentlicher Beschlüsse nach 
Wegfall der Geheimhaltungsgründe der Gemeinde-
ratssitzung vom 15.05.2018:

7. Der Gemeinderat der Gemeinde Elgersburg beschließt die 
Auftragsvergabe Oberflächensanierung Hotel Am Wald - 
Mönchshof an die Firma Babilit GmbH, Im Gewerbegebiet 
15, 36289 Friedewald zu einem Bruttoangebotspreis von 
91.086,65 €.
Beschluss-Nr.: 19/05/2018
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0

8. Der Gemeinderat der Gemeinde Elgersburg beschließt die 
Auftragsvergabe Winterschädensanierung Gemeindestra-
ßen an die Fa. BST, Am Landgraben 6, 76669 Bad Schön-
born zu einem Bruttoangebotspreis von 13.114,27 €.
Der Gemeinderat der Gemeinde Elgersburg beschließt eine 
damit zusammenhängende überplanmäßige Ausgabe in der 
Haushaltsstelle 1.6300.510000 (Straßenunterhalt) in Höhe 
von 10.000,00 €. Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen 
in der Haushaltsstelle 1.9000.010000 (Gemeindeanteil an 
der Einkommensteuer) in gleicher Höhe.

tigkeit des Verkehrs beeinträchtigt wird, schreibt das Thüringer 
Straßengesetz (§ 26 Abs. 2) vor, dass Anpflanzungen nicht un-
terhalten oder angelegt werden dürfen. Ansonsten droht sogar 
ein Bußgeld.
Aber auch ohne diese gesetzliche Vorschrift muss es in Jeder-
manns Interesse sein, Verkehrszeichen, Straßenschilder und 
-laternen frei zu halten. Schließlich kann man im Schadensfall 
eventuell sogar haftbar gemacht werden, wenn die Unterlassung 
dieser Pflichten des Grundstücksbesitzers zu dem Schaden ge-
führt hat.
Ordnungsamt
Verwaltungsgemeinschaft „Geratal“

Gemeinde Angelroda

Öffentliche Grundstücksausschreibung

gemäß § 31 Abs. 1 Satz 2 der Thüringer  
Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV)

Die Gemeinde Angelroda beabsichtigt auf dem Wege der 
öffentlichen Ausschreibung folgende Grundstücke zum Kauf 
anzubieten:

- Gemarkung: Angelroda
- Flur: 1
- Flurstücke: 93/86 und 93/88
- Grundstücksgröße: 218 m² und 230 m²
- Nutzung: gärtnerische Nutzung
- Bodenrichtwert: 5,00 €/pro m²
- Lage: Kleingartenanlage Kummelgarten
- Hinweis: Die Grundstücke sind unbebaut.

Angebote können nur berücksichtigt werden, wenn die-
se:
- in schriftlicher Form im verschlossenen Umschlag bis 

spätestens 22.06.2018 eingehen.
- Der Umschlag ist äußerlich mit dem Vermerk „Kaufan-

gebot“ zu kennzeichnen.

Das Angebot muss:
- eine konkrete Kaufpreissumme benennen.

Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, dem höchsten oder ir-
gendeinem Angebot den Zuschlag zu erteilen. Jeder Bieter 
wird aufgefordert, sich über das Objekt selbst zu informieren.
Ansprechpartner: Frau Frankenberg, Tel. 03677/794335

Angebote sind zu richten an:
Verwaltungsgemeinschaft „Geratal“
Bauamt
Bahnhofstr. 59a
98716 Geraberg

Lämmer
Bürgermeister

Gemeinde Elgersburg

Bekanntmachung der Ergebnisse

der Gemeinderatssitzung Gemeinde Elgersburg  
vom 15.05.2018

- von 12 stimmberechtigten Mitgliedern des Gemeinderates sind 
7, später 8 anwesend -

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Elgersburg beschließt die 
auf der Einladung aufgeführte Tagesordnung (öffentlicher 
Teil) zur Gemeinderatssitzung vom 15.05.2018.
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Verwaltungsgemeinschaft „Geratal“

Veranstaltungen

Veranstaltungsplan  
des Frauen- und Familienzentrum
gefördert durch den Europäischen Sozialfond

04.06.2018 - 08.06.2018

Dienstag, 05.06.2018
Sommer Accessoires häkeln

Treffpunkt: 13.00 Uhr, FFZ, Arnstädter Str. 4, Elgersburg
Mittwoch, 07.06.2018

Rentnertreff
Treffpunkt: 14.00 Uhr, Anglerheim, Geraberg

Krabbelgruppe
Treffpunkt: ab 10.00 Uhr, FFZ, Arnstädter Str. 4, Elgersburg

Donnerstag, 08.06.2018
Arbeitslosenfrühstück

Hilfe beim Erstellen von Bewerbungen
Treffpunkt: 10.00 Uhr, FFZ, Arnstädter Str. 4, Elgersburg

11.06.2017 - 15.06.2017

Montag, 11.06.2018
Fahrt in den Baumkronenpfad

Wir bitten um Voranmeldung!
Treffpunkt: ab 09.00 Uhr, FFZ, Arnstädter Str. 4, Elgersburg

Dienstag, 12.06.2018
Kreatives Gestalten - Wohndeko

Treffpunkt: 13.00 Uhr, FFZ, Arnstädter Str. 4, Elgersburg
Mittwoch, 13.06.2018

Rentnertreff
Treffpunkt: 14.00 Uhr, Anglerheim, Geraberg

Donnerstag, 14.06.2018
Arbeitslosenfrühstück

Beratung Arbeitslosengeld I und II
Treffpunkt: 10.00 Uhr, FFZ, Arnstädter Str. 4, Elgersburg

Möbelkammer Elgersburg
Tel. 0 36 77 / 89 29 235

frauengruppe-geratal@gmx.de
Tel. 0 36 77 / 89 29 233
Fax 0 36 77 / 89 29 234

Ferienspiele in den Sommerferien

Wann: vom 16.07.18 bis 03.08.18
jeweils 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr

Wer: ab 8 Jahre
Treffpunkt: 16.07. bis 27.07.18 im Jugendzentrum Gräfenroda

30.07. bis 03.08.18 im Jugendzentrum Elgersburg
jeweils 9.00 bis 9.30 Uhr,
am 24.07.
7.30 Uhr Zwergenkreisel oder 7.45 Uhr Elgersburg

Jeden Tag kostenloses Langschläfer-Frühstück
zwischen 9.00 Uhr und 9.30 Uhr

Programm:

16.07.18 Radtour zum Schwimmbad Plaue und zurück
17.07.18 Kinobesuch und Shopping Time in Erfurt
18.07.18 Kegeln auf der Kegelbahn in Gräfenroda
19.07.18 Fahrt zum Ratscher Stausee und Kartbahn 

Schwarzbach

Beschluss-Nr.: 20/05/2018
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0

9. Der Gemeinderat der Gemeinde Elgersburg beschließt die 
Auftragsvergabe Fensteraustausch Lindenplatz 5 an die Fa. 
Bau- und Rahmenglaserei Thomas und Olaf Eichel GbR zu 
einem Bruttoangebotspreis von 23.552,78 €.
Beschluss-Nr.: 21/05/2018
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0
Befangen: 1

M. Augner
Bürgermeister

Gemeinde Geraberg

Stellenausschreibung  
der Gemeinde Geraberg
In der Kindertagesstätte der Gemeinde Geraberg ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verstärkung des Teams, 
eine Stelle von

einer/einem Erzieherin/Erzieher 
mit staatlich anerkanntem Abschluss

in Teilzeit mit 35 Wochenstunden
zu besetzen.
Da sich die Anzahl der Wochenstunden nach den Anmelde-
zahlen der Kinder richtet, wird der Bedarf entsprechend neu 
ermittelt.
Die Eingruppierung wird unter Anwendung der Eingruppie-
rungsmerkmale nach den geltenden Tarifvorschriften für den 
öffentlichen Dienst vorgenommen.
Das Aufgabengebiet umfasst die Betreuung, Bildung, Er-
ziehung und Förderung der Kinder unterschiedlicher Alters-
gruppen.
Wir suchen hochmotivierte Erzieher/innen mit staatlicher An-
erkennung, für die Begrifflichkeiten wie Thüringer Bildungs-
plan, Beobachtung und Dokumentation, fachliche Weiterent-
wicklung und Flexibilität keine Fremdworte sind.
Erwartet wird neben Einsatzfreude, Verantwortungsbewusst-
sein und Kreativität die Fähigkeit, die Gesamtentwicklung 
der Kinder altersgerecht zu fördern und durch allgemeine 
und gezielte erzieherische Hilfen und Bildungsangebote die 
körperliche, geistige und seelische Entwicklung der Kinder 
anzuregen, ihre Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern und sozi-
ale Benachteiligungen auszugleichen.
Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen 
(Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf, Lichtbild, Ko-
pien von Zeugnissen und lückenlosem Tätigkeitsnachweis, 
Beurteilungen und evtl. Referenzen) richten Sie bitte an die:

Kindertagesstätte „Regenbogen“,
Leiterin Frau C. Kläbe
Auf der Heide 6
98716 Geraberg.

Soweit Sie Ihrer Bewerbung keinen frankierten DIN-A4-Rü-
ckumschlag beifügen, wird unsererseits davon ausgegangen, 
dass Sie auf eine Rückgabe Ihrer Unterlagen verzichten. In 
diesem Fall werden wir Ihre Unterlagen nach Abschluss des 
Auswahlverfahrens ordnungsgemäß vernichten.

Irrgang
Bürgermeister

Ende des amtlichen Teiles
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Das erste Konzert ist am:
Freitag, den 22. Juni 2018, 19:00 Uhr
Orgelkonzert zum Sommeranfang
Prof. Wolfgang Baumgratz, Domorganist a.D. Bremen

Herzliche Einladungzum Gemeindefest  
am Johannistag, 24.06.2018

15:00 Uhr Kaffee und Kuchen
15:30 Uhr Spiel- und Bastelangebote für Kinder
18:00 Uhr musikalische Andacht

anschließend Johannisfeuer mit Stockbrot und Brat-
wurst

Angebote für Kinder

Krabbelkreis für Säuglinge und Kleinkinder
> jeden Donnerstag von 10:00 - 11:00 Uhr im Geraberger 

Pfarrhaus
Mini-Club (für Kinder von 2 bis 6 Jahren)
> jeden Mittwoch von 16:15 - 17:15 Uhr im Geraberger Pfarr-

haus
Kinderstunde (für Kinder von 6 bis 10 Jahren)
> abwechselnd montags und freitags von 14:00 bis 16:00 Uhr 

im Geraberger Pfarrhaus
Wir laden zu folgenden Terminen ein:
Freitag, 15.06., Montag, 18.06.
Die Kinder werden vom Schulbus abgeholt.

Kirchennacht für Konteens (Jugendliche von 10 - 14 Jahren)
> am 23.06. ab 17:00 Uhr im Pfarrhaus Plaue, mit Übernach-

tung in der Kirche
Kinderchor (Kurrende)
> 14-tägig montags von 16.30 - 17.15 Uhr im Angelrodaer 

Pfarrhaus (Hauptstraße 29)

Seniorenkreise

Elgersburg: jeden 3. Mittwoch im Monat um 14:30 Uhr
Geraberg: 14-tägig donnerstags um 14:30 Uhr

Chöre in der Gemeinde

Chor Melodiata in Geraberg: nach Vereinbarung
Kirchenchor in Angelroda: dienstags 19:00 Uhr
Posaunenchor in Angelroda: freitags 17:00 Uhr

Bankverbindung  
der Ev.- Luth. Kirchgemeinde Geratal

Sparkasse Arnstadt - Ilmenau
BIC: HELADEF1ILK
IBAN: DE97840510101140002593

Sonstiges

Geratal im Internet
Die offiziellen Seiten der Geratalgemeinden

finden Sie im Internet unter:
www.geratal.de

www.angelroda.de
www.elgersburg.de
www.geraberg.de

www.martinroda.de
www.neusiss.de

www.kirchgemeinde-geratal.de

20.07.18 Tischtennisturnier und Bratwurst braten am JZ 
Gräfenroda

23.07.18 Angeln und Bratwürste braten am Lütschestausee
24.07.18 Busfahrt zum Freizeit - Land Geiselwind
25.07.18 Fahrt ins Schwimmbad Ilmenau
26.07.18 Fahrt zum Kletterpark in Hohenfelden
27.07.18 Fußball spielen im Schwimmbad Geraberg
30.07.18 Boggia spielen im Schwimmbad Geraberg
31.07.18 Fußballturnier der Jugendclubs auf dem Sportplatz 

in Geschwenda
01.08.18 Besuch des Kinderlandes in Ilmenau (bei schönem 

Wetter - Radtour ins Schwimmbad Ilmenau und zu-
rück)

02.08.18 Draisine fahren (27 km) in Lengenfeld unterm Stein
03.08.18 Abschlußparty mit Kesselgulasch am Lagerfeuer 

im JZ Elgersburg
Nach den Ferien:
18.08. - 
19.08.18

Fahrt in den Heidepark Soltau mit Übernachtung

Zu den Ferienspielangeboten in Gräfenroda besteht eine Fahr-
möglichkeit von allen Geratalorten (nach Absprache). Die Kinder 
werden auch wieder heimgefahren.
Zu den Veranstaltungen ist ein Unkostenbeitrag bzw. Fahrgeld 
zu entrichten.
Genauere Informationen beim Jugendpfleger Steffen Fischer un-
ter Tel.
0160 8000575.
Alternativ für Schwimmbad Geraberg, Ilmenau oder Plaue bei 
schlechtem Wetter: Fahrt mit der Bahn in die Schwimmhalle Arn-
stadt
Berichte und Fotoserien über Veranstaltungen und Ferienspiele 
der letzten Jahre - alles auf unserer Jugendseite!

Adresse der Jugendseite: www.gerataljugend.de
auch zu erreichen unter www.geratal.de

Kirchliche Nachrichten

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Geratal

mit den Orten Angelroda, Elgersburg, Geraberg,  
Martinroda und Neusiß

Plan 11, 98716 Geraberg
E-Mail: kggeratal@hotmail.de
Pfarrer Kersten Spantig: 03677 / 466762

Anliegen in Sachen Kinder- und Jugendarbeit:
Frau C. Riekehr tel. unter 0157 / 56333488
Anliegen in Sachen kirchgemeindlicher Verwaltung:
Frau B. Carls tel. unter 03677 / 466762
Dienstags und donnerstags ist das Büro jeweils von 09:00 - 
12:00 Uhr im Kirchgemeindezentrum Geraberg geöffnet.

Gottesdienste und Veranstaltungen  
in den Geratal-Orten

Sonntag, 03.06.2018
Jubelkonfirmation

14:00 Martinroda

Sonntag, 10.06.2018
Gottesdienst

10:00 Neusiß

Sonntag, 10.06.2018
Gottesdienst

14:00 Angelroda

Sonntag, 17.06.2018
Jubelkonfirmation

10:00 Geraberg

Sonntag, 17.06.2018
Gottesdienst

14:00 Elgersburg

Sonntag, 24.06.2018
Gemeindefest zum Johannistag

a b 
15:00

Angelroda

Orgelkonzert in Martinroda

Für die Finanzierung der Orgelsanierung in Martinroda gibt es 
auch in diesem Jahr hochkarätig besetzte Konzerte unter dem 
Motto „Von den Kathedralen zum Veronikaberg“.
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Gemeinde Elgersburg

Senioren

Geburtstagsglückwünsche

02.06. zum 77. Geburtstag Frau Rose, Ruth
03.06. zum 71. Geburtstag Frau Sauerbrey, Ursula
05.06. zum 76. Geburtstag Herrn Meyer, Norbert
09.06. zum 83. Geburtstag Frau Sauer, Marga
10.06. zum 73. Geburtstag Herrn Stamm, Hanns

Herzliche Glückwünsche  
zur „Diamantenen Hochzeit“

am 14.06.
Herrn Erich und Frau Ruth Reese

in Elgersburg

Vereine und Verbände

Die Volkstanzgruppe Elgersburg…
… hat seit letztem Jahr wieder eine Kindertanzgruppe mit derzeit 
20 Kindern, die unter der Leitung von Stefanie Richter fleißig und 
mit viel Spaß an der Sache das Tanzen erlernen.
Die Altersspanne reicht von 3 - 8 Jahren. Geprobt wird in 2 Grup-
pen, um der unterschiedlichen Altersstruktur gerecht zu werden.
So versuchen sich unsere Großen bereits an modernen Tänzen, 
die Kleinen üben zur Musik von Pipi Langstrumpf und erarbeiten 
derzeit den Seeräubertanz.
Natürlich kommt auch der Volkstanz nicht zu kurz - der Tampet 
wurde bereits erfolgreich einstudiert.
Erstmals konnten sich unsere Kinder als Mitwirkende des Kirme-
sumzuges im letzten November der Öffentlichkeit zeigen.

Wir finden, es ist nun an der Zeit, das tänzerisch bereits Erlernte 
vor Publikum zu präsentieren.
Anlässlich des in diesem Jahr wieder von der Tanzgruppe orga-
nisierten

Sommersonnenwendfeuersim Lindengarten am 
23.06.2018

wird es nun Gelegenheit geben, die kleinen (und auch die gro-
ßen) Tänzer in Aktion zu sehen.
Auf zahlreiche interessierte Besucher freut sich die
- Volkstanzgruppe Elgersburg -

Gemeinde Geraberg

Senioren

Geburtstagsglückwünsche

01.06. zum 81. Geburtstag Frau Frankenberg, Christa
01.06. zum 79. Geburtstag Herrn Wallendorf, Volker
02.06. zum 65. Geburtstag Herrn Janke, Eckhard
02.06. zum 65. Geburtstag Frau Löbnitz, Helga

Gemeinde Angelroda

Mitteilungen

Die Heimatstube in Angelroda ist wieder jeden Sonntag
von 15:00 - 17:00 Uhr für Besucher geöffnet

(von Mai bis Mitte Oktober).
Auch außerhalb dieser Zeit sind wir gern bereit, die Heimatstube

für Sie zu öffnen und Sie durch die Ausstellung zu führen.
Anmeldungen

sind dann unter folgender Telefonnummer möglich:
036207 55587

oder unter
www.heimatstube-angelroda.de

Senioren

Geburtstagsglückwünsche

04.06. zum 82. Geburtstag Frau Pfaff, Ursula
09.06. zum 75. Geburtstag Herrn Schumann, Klaus
14.06. zum 77. Geburtstag Herrn Grüneberg, Rainer

Veranstaltungen

Kantatengottesdienst
Am Sonntag, 10.06.2018 wird um 14:00 Uhr in der Kirche zu 
Angelroda
ein besonderer Kantatengottesdienst stattfinden.
Nachdem der Kirchenchor und der Posaunenchor aus Angelro-
da in der Osterzeit 2017 Santiago de Chile besuchten, hat sich 
nun ein Gegenbesuch angekündigt. Vier Schüler der Musikklas-
se der Albert-Schweitzer-Schule Santiago de Chile werden uns 
besuchen und in dem Gottesdienst gemeinsam mir Kirchenchor, 
Posaunenchor, Kammermusikensemble und den Solisten Maria 
Seeber (Arnstadt), Sopran, und Professor Andreas Sommerfeld 
(Leipzig), Bariton, zu hören sein. Die Predigt wird gehalten von 
Christian Bothfeld.
Die Kollekte wird direkt der Albert-Schweitzer-Schule Santiago, 
einer Schule im Armenviertel von Santiago zu Gute kommen.
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Anschluß an das Märchen bieten wir allen Kindern und Jugend-
lichen die Möglichkeit sich selbst einmal an den Instrumenten 
auszuprobieren.
Save the Date 10.06.2108 um 15:00 (Einlass ab 14:00) im Haus 
der Musik Geraberg
Euer Musikverein Geraberg e. V.

Gemeinde Martinroda

Senioren

Geburtstagsglückwünsche

01.06. zum 83. Geburtstag Frau Reinhardt, Marianne
05.06. zum 73. Geburtstag Frau Fitzner, Marlies
05.06. zum 84. Geburtstag Herrn Wanderer, Harald
08.06. zum 79. Geburtstag Herrn Höppner, Peter
10.06. zum 65. Geburtstag Frau Nahs, Barbara
11.06. zum 80. Geburtstag Frau Müller, Anneliese

Gemeinde Neusiß

Senioren

Geburtstagsglückwünsche

08.06. zum 74. Geburtstag Herrn Krämer, Gerd
14.06. zum 89. Geburtstag Frau Hesse, Lena
16.06. zum 85. Geburtstag Frau Möhring, Monika

04.06. zum 78. Geburtstag Frau Heinz, Ingrid
04.06. zum 79. Geburtstag Herrn Schlegel, Peter
04.06. zum 71. Geburtstag Herrn Schütz, Hans-Reinhardt
05.06. zum 73. Geburtstag Frau Krause, Edeltraut
05.06. zum 75. Geburtstag Frau Zentgraf, Heidemarie
06.06. zum 80. Geburtstag Frau Möller, Karola
06.06. zum 72. Geburtstag Frau Torno, Gisela
07.06. zum 84. Geburtstag Herrn Bauer, Franz
09.06. zum 83. Geburtstag Frau Glöckner, Helene
10.06. zum 80. Geburtstag Herrn Hertwig, Heinz
11.06. zum 79. Geburtstag Herrn Haake, Erich
12.06. zum 76. Geburtstag Frau Bödrich, Heike
12.06. zum 81. Geburtstag Frau Werner, Hildruth
14.06. zum 86. Geburtstag Herrn Bradsch, Egon
15.06. zum 75. Geburtstag Herrn Schmidt, Josef
16.06. zum 70. Geburtstag Herrn Kratel, Manfred
16.06. zum 70. Geburtstag Herrn Schrumpf, Wolfgang
17.06. zum 89. Geburtstag Frau Döhler, Marie
17.06. zum 80. Geburtstag Herrn Granse, Achim
17.06. zum 79. Geburtstag Frau Thiem, Gisela

Vereine und Verbände

Liederkranz Geraberg
„Hier kann nicht sein ein böser Mut, wo da singen Gesellen gut.“

(Martin Luther)

Wir freuen uns auf neue Sänger, gern auch aus anderen Ge-
meinden des Geratals, welche mit uns gemeinsam singen möch-
ten. Wir treffen uns regelmäßig zu unten genannten Probenzei-
ten im Proberaum der ehemaligen Schieferschule in Geraberg.

Großer Chor: montags um 19.30 Uhr
007-Chor: nächste Probe

am Mittwoch, den 13.06.18
um 19.30 Uhr

Einladung zur musikalischen  
Märchenstunde mit den Musiküssen
Nachdem die Jüngsten unseres Musik-
vereins bereits im vergangenen Jahr sehr 
erfolgreich ihr Märchen mit dem Titel „Ein 
unerwartetes Abenteuer“ aufgeführt haben, 
gibt es am 10.06.18 um 15:00 eine Neuauf-
lage für alle kleinen und großen Interessierten. 

 

Es handelt sich hierbei um ein selbstgeschriebenes Märchen 
mit musikalischer Begleitung durch die Musiküsse. Wir möchten 
alle recht herzlich einladen, bei Kaffee und Kuchen einen span-
nenden musikalischen Nachmittag mit uns zu verbringen. An 
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